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Regeste

Vorsorglicher Entzug des Führerausweises

Erwägungen

E. 2
Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Prozessführung und Verbeiständung
wird gutgeheissen.

E. 3
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt
und gehen zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung zulasten der
Gerichtskasse.

E. 4
Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen
Verbeiständung wird dem Beschwerdeführer ein Honorar in der Höhe von Fr. 1'093.15
(inkl. Auslagen und 7.7% MWST) zu Lasten der Gerichtskasse ausgerichtet. Präsidentin
Gerichtsschreiber Gegen diesen Entscheid wurde am 26. Juli 2018 Beschwerde beim
Bundesgericht (Verfahrensnummer 1C_372/2018) erhoben. .
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